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Stellungnahme zum Zweiten Gesetz zur Änderung des Thüringer Straßen ges etzes

" Gesetzesenfwurf der Fraktionen DIE UNKE, der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [DS 7/5375]-

Sehr geehrter Herr Ministerialrat Heilmann, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete,

mit Schreiben vom 23. Juni 2022 wurde die Mobiiity Center GmbH (teilAuto Thüringen) Em Rahmen des An-

hörungsverfahrens zum Zweiten Gesetz zur Änderung des Thüringer Straßengesetzes (DS 7/5375) um eine

schriftliche Stellungnahme gebeten. Wir mächten uns ausdrücklich für die Möglichkeit bedanken, Ihnen eine

Rückmeldung zum vorgelegten Gesetzesentwurf geben zu dürfen.

A!s Anbieter, der seit vielen Jahren in den größeren Städten Thüringens ein Carsharingangebot bereitstellt,

begrüßen wir die vorgeschlagene Gesetzesänderung ausdrückiich. Damit soll den Kommunen ein zusätzli-

eher Gestaltungsspielraum bei der Festlegung Carsharing-typEscher Sondernutzungsgebühren unter den

Bedingungen eines diskriminierungsfreien und transparenten Auswahl verfahren s bei der Stetlplatzvergabe

gem. g 18a Absatz 1 ThürStrG eingeräumt werden. Eine im Vergleich zu anderen Landesstraßengesetzen

ausschließlich in Thüringen geltende Regelung, die den Markthochlauf neuer Carshanngstandorte im öffent-

lichen Straßenraum verhindert1, würde somit IJberaHsjert.

In Erfurt scheiterte dis Vergabe von CaFSharingfiächen Im Rahmen zweier Inieressenbskundungsverfahren: 2020 für Insgesamt acht SteKpiatze an
zwei Standorten sowie 2022 für ebenfalls acht reine E-Carsharinsslellpiätzs an fünf Standorten im Zuge dss BauHausMobility-Projekfs. In Jena wur-
den bislang keine Öffenüichan Stsiipiätze für eins Carsharingnutzitng aufgrund der GebQhrenprobiemalllt vergeben bzw. ausgeschrieben. in Gera und
Welmarwurden StellHächen Im öffenliichen Straßenraum bisher nur kurzzeitig befristet ausgewlesen, dja (andesgsseizllchen Regelungen fanden hier
noch Steine Anwendung.
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Die in Aussicht gestel!teStreichung des § 18a Absatz 3 Satz 2, letzter Haibsatz, dass eine Gebühr zu erhe-

ben ist, "die mindestens dem marktgleichen Gegenwert des zur Verfügung gestellten öffentfichen Parkraums

entsprechen muss", ist unserer Auffassung nach aus mehreren Gründen zielführend für die weitere Etabiie-

rung von Carsharingangeboten inkl. einer Enttastung des öffentlichen Parkraums durch aiternative Mobili-

tätsangebote im Verbund mit den'Verkehrsträgern des Umweltverbunds (Bus/Bahn. Fahrrad, Fußverkehr).

Wir Konzentrieren uns im Weiteren auf die Aspekte des Beihilfenrechts, den Rommunalen Entscheidungsrah"

men sowie die Perspektive des Anbieters.

Beihilfen recht: Die Änderung führt zu keiner Priviiegieruna einzelner Anbieter

Es steiit sich die grundlegende Frage, ob es konkret für stations basiertes Carsharing, für das ausschließlich

in § 18a ThürStrG Regelungen getroffen wurden, einer besonderen Notwendigkeit bedarf, verschärfte Vor-

gaben im Hinblick auf die Gebührenbemessung außerhalb von § 21 ThürStrG zu treffen, die sich entweder

aus den Rechts vorgaben des Bundescarsharinggesetzes (CsgG) oder aus der Angebotsform selbst (Son-

dernutzurig ^uf fest reservierten SteiSpSätzen) ergeben und die in ihrer Reievanz auf die mögliche Gewäh-

rung unzulässiger Beihilfen nicht durch die allgemeinen Regelungen zur Sondernutzung in § 21 ThürStrG er-

fasst werden.

Nach § 3 Absatz 2 Nr. 2 CsgG sollen Ermäßigungen oder Befreiungen beim Erheben von Gebühren für das

Parken auf öffentlichen Straßen oder Wegen für Carsharingfahrzeuge möglich sein. Den Ländern wird in der

Begründung zu § 3 Absatz 4 CsgG die Möglichkeit eingeräumt, „in Rechtsverordnungen nach § 6a AbsQtz 6

Safe 2, auch in Verbindung mit Satz 4 StVG als Bevorrechtigungen Ermäßigungen oder Befreiungen von der

Gebührenpflichtvomusehen". Ein Verweis auf eine Beihilfenverbotsregelung zu § 3 Absatz 2 Nr. 2 GsgG

oder auch zu den Regelungen für stationsbasiertes Carsharing nach g 5 CsgG findet sich dabei nicht; das

CsgG hat das EU-Notifeierungsverfahren durchlaufen.

Carsharinganbieter, die auf feste Stationen angewiesen sind, müssen sich auf § 5 CsgG in Verbindung mit §

t8a ThürStrG stützen. Da gemäß § 18a Absatz 2 ThurStrG in Anlehnung an § 5 Absatz Satz 4 CsgG das

Vergabeverfahren zurAusweisung von Stellpiätzen für einzelne Flächen getrennt durchgeführt werden kann,

verstößt eine Kommune mit einer auf Grundlage von § 21 ThürStrG bemessenen Gebührenhöhe nicht ge"

gen EU-Recht, da diese für alle zum Zuge kommenden Anbieter gilt, Kein Anbieter würde damit generell

oder einzeln für sich priviiegiert werden. Eine iändesgesetzliche Vorgabe zu Sondernutzungsgebühren aus-

schiießiich für stationsbasiertes .Carsharing gem. § 5 CsgG befördert zudem eine struktureiie Ungfeichbe-

handiung, wenn nur bei diesen eine Stellplatzpreisbiidung auf Grundlage eines sog. marktgleiohen Gegen-

Werts gelten soll, bei Angeboten nach § 3 CsgG jedoch nicht.
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Laut Art. 107 Absatz 1 AEUV "sind staatliche oder aus stQatlichen Miiteln gewährte Beihilfen gleich welcher

Art, die durch die Begünstigung bestimmter Unternehmen oder Produktionszweige den Wettbewerb vörfäl-

sehen oder zu verfälschen drohen, mit dem Binnenmarkt unvereinbar". Statipnsbasiertes Carshanng nach §

5 CsgG ist weder durch bestimmte Anbieter definiert noch erlauben die gesetzlichen Regelungen die Flä-

chenvergabe per se nur an einen bestimmten Anbieter. Maßgeblich ist lediglich die Carsharing-Definition

nach § 2 CsgG. Weiterhin sieht Art. 107 in Absatz 3 |Et c AEUV Ausnahmen "zur Förderung der Entwicklung

gewisser Wirischaftszweige oder Wirtschaftsgebiete, soweit sie die HQndeisbedingungen nicht in einer Wef-

so verändern, die dem gemeinsQmen fntßresse zuwiderläuff" vor. Es ist nicht ersichtiich, warum selbst bei

RÜckgriff auf diese Ausnahmeregeiung zwischen Angebotsformen (nicht statEonsgebundenes Carßharing

nach § 3 CsgG vs. stationsbasiertes Carsharipg nach § 5 CsgG i.V.m. § 18a ThürStrG) grundsätzlich unter-

. schieden werden sollte. Wenngleich die Vergabe von Flächen für stationsgebundenes Carsharing konkret

die exklusive Nutzung durch einzelne Anbieter beinhaltet und insofern eine im Zuge des Auswahlverfahrens

getroffene Privilegierung für den/ die Anbieter darstellt, so ist die Gebührenbemessung'in einer kommunaien

Sondernutzungssatzung ebenso wie das Auswahl verfahren im Vorfeld anbieterneutral und richtet sich nach

sachkonformen Kriterien.

Kommunen: Die Änderung führt; zu mehr Sicherheit bei der Gebührenbemessung

Zur Ermittiung eines sog. marktglQichen Gegenwerts für Stellplätze tm öffentiichen'Straßenraum auf der

Grundlage pnvater Steilflächen in vergleichbarer Lage bietet sich für die Kommunen kaum eine gesicherte

Grundlage, Es existiert kein MietspEegei privater Stellflächen. Stellpiaizneuvermietungen bilden häufig nur ei-

nen kleinen Teil des Stellplatzmietmarkts ab. Der Großteil des privaten IVlietbestands bei Stellflachen ist nicht

Tei! eines Öffentlichen Markts, da Parkplätze oft nur intern vermietet werden (z.B. bei Wohnungsunterneh-

men). Die Marktwertermittlung ist vor allem dann schwierig, wenn eä im Umfeld entweder keine vergieichba-

ren privaten Stellpiätze gibt oder nur solche, die für den Cars h ari ng betrieb ungeeignet sind {Z.B. im Innenhof

oder in Tiefgaragen).

Im Öffentlichen Straßenraum rangieren die Steilpiatzkosten zwischen 0 EUR (keine Parkraumbewirtschaf"

tung), den Jahresgebühren in Bewohnerparkgebieten (vielfach max. 30,70 EUR p.a.) und den Erlösen an

Parkscheinautomaten in bewirtschafteten Zonen. Eine sinnvolle Orientierung fällt hier schwer: Eine Fixierung

auf das KurzzeitparRen liefe der eigentlichen Zielsetzung von CsgG/ ThürStrG (insbesondere Umwelt" und

Parkraumentiastung) entgegen, gleichwohl bleiben die Vorgaben des § 21 ThürStrG unumgänglich, wonach •

bei der Bemessung der Gebühren ÜÄrt und Äus.maß der Einwirkung auf die Straße und den Gemeinge-

brauch sowie das wirtschQfiliche Interesse des Gebührenschuldners zu berücksichtigen" sind. § 21 ThürStrG
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erlaubt es den Kommunen, in ausreichendem ft/!aß sach- und marktgerechte Erwägungen' im Hinblick auf die

.Gebührenbemessung für CarsharingstelipSätze zu treffen:

"Art und Ausmaß der Einwirkung auf die Straße": diese ist im Fat! von Garsharing nicht höher als bei

einem übiichen Gemeingebrauch durch den ruhenden Verkehr;

"Art und Ausmaß der Einwirkung auf den Gemeingebrauch"\ der Gemeingebrauch bleibt dauerhaft .

eingeschränkt, gleichzeitig wird dieser über die Teilnahme am Carsharingangebot und damit am mo-

torisierten Individuaiverkehr grundsätzlich weiterhin für eine unbestimmte Zahl von IVlarkteilnehmern

ermöglicht - es handelt sich dabei um keine sachfremde Nutzung des Gegenstands (Stöllplatz); '

"das wirtschaftliche Interesse des Gebührenschutdn&rs"'.. dieses Interesse ist insbesondere abhängig

von den zur Verfügung gestellten Flachen, der Nachfrageentwickiung, zusätzlichen Auflagen an das

Carsharingangebot (technische Flottenvorgaben, investitionskosten, Betriebspfitcht) sowie weiteren

externen Faktoren, die dieAttraktivität des privaten Pkw-Besitzes ggf. einschränken (z.B. durch

Maßnahmen der ParkraumbewErtschaftung). Umgekehrt können Kommunen aber auch bei einem

funktionierenden Wettbewerb unter Carsharinganbietern bzw. steigendem Marktinteresse eine An-

passung von Sondernutzungsgebühren unabhängig von der Entwicklung des privaten Stellplatzmiet"

markts vornehmen, wenn sich bestimmte Standorte/ Gebiete a!s besonders attraktiv für Carsharing

herausstellen.

Kommunen werden durch die vorgesehene Änderung des § 18a Absatz 3 ThürStrG in die Lage versetzt,

nach eigenen Kriterien Steilplätze für interessierte Anbieter auszuweisen, sofern diese die formten Voraus-

setzungen für Carsharinganbieter erfüllen. Durch eine kluge Festsetzung geeigneter Carsharingsteilflächen

können Städte und Gemeinden die Entwicklung "ihres" Carshanngangebotes steuern, indem sie Flächen

ausschreiben, deren Lage sich nicht nur am wirtschaftlichen Vorteil eines Anbieters orientiert, sondern ge-

nauso verkehrspotitssche Interessen oder die Nachfrage in der Bevölkerung berücksichtigt. Hierfür braucht

es Anreize gegenüber den Carsharinganbietern, auch wirtschaftlich nicht voliständig attraktive Flächen zu

besetzen. Anzurechnen ist auch» dass der Anbieter sich zu einem Angebot von bis zu acht Jahren verpfiich-

tet, ungeachtet der tatsächlichen Nachfrageentwicklung oder wirtschaftlicher Unwägbarkeiten (Fahrzeug-

ausfalle, Lieferschwierig keiten, saisonaSeAuslastungsschwankungen und dergieichen).

Anbieter: Mit der Änderung können wirtschaftfiche Auflagen/Gegebenheiten berücksichtigt werden

Neben einer Vielzahi von Auflagen, die eine Kommune zur Voraussetzung für die Teilnahme am SteHplatz-

vergabeverfahren machen kann8, hat ein Carsharinggnbieter weitere nicht unerhebliche Kosten zu tragen:

2 Dies sind u.a, die Efgnungskriterien nach Anlage zu § 5 CsgG sowts (gem. interessenbekufidungsverfahren Erfurt 2020/22) weitere technische Kriieri-
en w!s F!ottenemlssionen, E-Fatirzeugquote, Buchbarkelt/tel, Erretchbarkeit, Reinlgungszyklen, Errelchbarkeit vor Ort usw..
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Hersteilung von Ladeinfrastruktur im vier" bis fünfstelligen Bereich (exkiusive Ladeinfrastruktur ist

derzeit nicht oder nur sehr eingeschränkt förderfähig, öffentliches Laden aufgrund zeitgesteuert@r

Tarife i.d.R. nicht nutzbar);

(teilweise) Übernahme von Kosten für die Stellplatzeinrichtung (Markierung, Beschiiderung) im unte-

ren vierstelligen Bereich - gbhängig von den Vorgaben der Kommune;

Strukturen bedingt: Mindereinnahmen gufgrund unterschiedlicher Standortbedingungen, saisonaien

Nachfrageschwankungen, Fahrzeugverfügbarkeiten, Hochlaufphgsen;

langfristiges wirtschaftliches Risiko aufgrund der Vorgaben von § l8a Absatz 5 (Betriebspflicht),

Diese Parameter bestimmen maßgeblich das wirtschaftliche AnbEeterinteresse und soiiten bei dessen

Bewertung eine Rolle spieien dürfen. Dem Gegenwert der Steliplatznutzung steht nicht nur eine Ge-

bühr als Ausgleich für das Nutzungsprivileg an sich entgegen, sondern weitere Angebotsbedingungen

und Investitbnsentscheidungen, die über die wirtschaftliche Attraktivität ejnes Stellplatzes für einen

Carsharinganbieter entscheiden. ' • . ;

Im Folgenden möchten wir kurz auf die weiterführenden Fragen im Zuge des Anhörungsverfahrens einge-

hen:

1. Wie bewerten diQ Vertreter der LQndkreIse und Kommunen sowie der Verwaltung den Gesetsent»

wurf, hinsichtlich des Gebots an StQdte und Gemeinden, Einnahmen für die kommunalen Haushalte

zu erzielen?

Als Anbieter sind wir nicht angesprochen und verweisen lediglich auf die hohen Einsparpotenziale, die ein

Carsharingangebot insbesondere in Gebieten mit hohem Parkdruck entfalten kann und die erheblich (Faktor

10-20) dazu beitragen,'bspw. die Kosten für (steuerfinanzierte) Quariiersgaragen, herzusteiiencte bzw. .

abzulösende Stellplätze nach Qteilpjatzbaupflicht oder steigende Kosten für Bewohnerparkgebühren zu nnini"

mieren oder zu vermeiden. Gleichzeitig erlaubt eine Streichung der bisherigen Regelung den Kommunen Er-

löse zu kalkulieren, die sich am tatsächlichen Markt für Carsharingstellplgtze erzielen lassen und damit nicht

nur unter? sondern durchaus auch über der heute geltenden Beschränkung auf das private Mietmarktniveau

liegen können.

2. Werde/? durch die Neuregelung der Sondemutzungsgebühren KU-beihHferechtliche Bedenken ge"

sehen, beziehungsweise of/e Bedenken, cffe vom Umweltbundesanit im 1. Teilbencht des For-

schungsprojekts: „Recht und Rechtsanwendung als Treiber oder Hemmnis geseHschaftlicher, ökolo»
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gisah rQlevanter Innovationen" untersucht am Beispsef des MobWtsrechts" (SeitQ 180) VQrÖffent»

ficht wurden, geteilt?

Hierzu möchten wf auf die obigen Ausführungen verweisen und stellen fest, dass das Carsharinggesetz des

Bundes (CsgG) keine Regel zur Gebührenfestsetzung für stationsbasierte Carsharingangebote enthäit. Das

Gesetz hat das EU-Notifizierungsverfahren durchlaufen, ein Fehlen von Gebührenregelungen wurde dabei

weder hinsichtiich der Regelung zur Ermäßigung von Parkgebühren für Carsharingfahrzeuge in Parkbewirt"

sehaftungszonen nach § 3 CsgG ais unzulässige Beihilfe eingeschätzt noch hinsichtlich fehlender Regeiun-

gen für stationsbasiertes Carsharing nach § 5 CsgG, d.h. auch ohnedem ist das Bundescarsharinggesetz

EU-konform:

* § 5 Absatz 9 CsgG verweist hinsichtiich der GebÜhrenrege!ung auf § 8 Absatz 3 Bu n desfern Straßen -

gesetz (FstrG), in dem es heißt; „Die Gemeinden können die Gebühren durch Satzung regeln, so-

weit ihnen die Sondernutzungsgebühren zustehen. Be! Bemessung der Gebühren sind Art und Aus»

maß der Einwirkung auf die Straße und den Gemeingebrauch sowie das wirtschaffiichö Interesse

cfes Gebührenschutdners zu berücksichtigen." Es ist nicht ersichtlich, warum im Thüringer Straßen-

gesefz hierzu genauere Regelungen getroffen werden sollten als im Bimdesfernstraßengesetz. Zwar

weist der Byndesgesetzgeber in der Begründung zu g 5 Absatz 9 CsgG darauf hin, dass „etwaige

GebührensQtzungen der Gemeinden (...) Im Lichte etwaiger Vorgaben aus dem Unionsrecht, also

insbesondere auch im Lichte der bßihitferechtlichen Vorgaben aus Artikel 107 und 108 AEUV, zu

treffen11 wären. Er stellt jedoch zugleich im Allgemeinen Teil, Abschnitt 111 CsgG klar: „Eine Ergän-

zung des Bundesfernstraßengesetzes um eine Sondemutzungsvorschnff für dss stationsbasierte

Carsharing erscheint vor dem Hintergrund des auf das Carshanng zugeschnittenen Auswahlverfah-

rens nicht sinnvoll."

Im genannten Gutachten heißt es (S. 181): "Auf der Ebene der Ermächtigungen zu konkreten GQ-

bührenbestimmungen ist es nicht erforderSich, die Vorsohriften zu ändern, um auch die BerüGkslchti-

gung von Sondernufzungen für untQrnehmensbezogenes Carsharlng zu ermögiichen. 'Das gilt so-

wohl für die Ermäohtigung aus § 8 Absatz. 3. FstrG als auch für die betreffenden Regelungen der

LQndesstraßengesetze. Diese erfassen „automatisch" auch Sondömutzungen für Carshanng"3. Inso-

fern bedarf es aus Sicht der Gutachter keiner weiteren Vorgaben, die über die bestehenden Rege-

lungen (hier § 21 ThürStrG) hinausgehen. Die Gutachter warnen insbesondere nur dann vor einer

Änderung der bestehenden Regelungen, wenn die "BerOoksichtigung des wirtschaftlichen Nutzungs-

Interesses be! der Gebührenhöhe" als einer der sog. tragenden Gründe keine Rolle gegenüber an-

deren Erwäg u ngsg runden (bsp\A(. Umweltschutz) mehr spielen würde4. Dies ist jedoch mit der Rück"

nähme des letzten Halbsatzes in § 18a Absatz 3 ausgeWiesen nicht der Fall. Die Maßgabe eines

3 Vgi. h{tps://wvw.ufflWeltbundesamt.de/sltes/defaul!/fäles/med[eDÜ410/publikatfQnen/2020-11-20Jexte 94-2019 rechtslnnm.oyj^l-
feilbericht-rffcht-lnnovatlon.pdf.

4 Vg!. Ebd. S. 182.
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sog. mQrlftgleichen Gegenwerts würde eine IVHssinterpretation der gutachteriichen Steilung nähme in

diesem Punkt widerspiegeln.

3. Wie bewerten Sie den Gesetzentwurf hinsichtlich der möglichen Gebührenreduktion für Carsha"

ringangebote im Verhältnis zu sonstigen Sondernutzungen, die nicht von der Neuregelüng betroffen

sind, wie beispielsweise E'Scooter, (Sasironomse, Einzelhandel, Veranstaltungen und dergleichen?

Eine Konkretisierung von Vorgaben hinsichtlich speziei! auf Carsharing bezogene Gebührenregelungen er"

. scheint insbesondere deshalb verzichtbar, weil eine Beihilfeverbotsregel auch für andere Arten von Sonder-

nutzungen gemäß § 21 ThürStrG gilt und das wirtschaftliche Interesse eines Anbieters heute schon zu be-

rücksichtigen ist. Carsharing solite. dabei nicht selektiv betrachtet werden. Der wirtschaftliche Vorteil eines

Carsharingangebofs orientiert sich an einer Vielzahl von Kriterien, die sowohl im Ermessen als Z.T. auch im

Vorteil einer Kommune liegen können (Netzdlchte, Parkdruck, sozioökonomische Faktoren, Umweltvorgaben

u.a.) und entspricht weder vordergründig noch ausschließlich dem Erlösanteil bei der Vermietung privater

Stellflächen. Dies ist auch bei anderen Sondernutzungsarten der Fall. Die Gebühren für unterschiediiche

Tatbestände differieren aufgrund sachgerechter Nutzungsunterschiede naturgemäß.

4. Welche Erfahrungen haben Sie bisher mit Carshanng, Carsharingangeboten und CarsharingsteH-

platzen machen können und wo sehen Sie Verbesserungsbedarf?

Hierzu verweisen wir auf die obigen Ausführungen (vgl. Fußnote 1 ). Ein Großteii der heute in Thüringen ge-

nutzten Carsharingfiächen befindet sich auf privatem Grund. Öffentliche Flächen werden im Rahmen von ai-

teren Ausnahmegenehmigungen genutzt, eine Vergabe auf Grundiage von g 18a ThürStrG erfolgte bisher

nicht. Im Zuge der bevorstehenden Änderung sehen wir auch die Chance für eine Neuregelung von Sonder-

nutzungsgebühren in anderen Bereichen, bspw. bei der Errichtung und dem Betrieb von öffentlicher Ladein-

frastruktur. Zum Teil gibt es die Bestrebung (bspw. in der Landeshauptstadt Erfurt), sich bei der Gebühren"

bemessung an den Regelungen für Carsharingsteliplätze zu orientieren, was sowohl sachlich faisch als auch

für die Anbieter von Lade Infrastruktur Wirtschaft! ich nicht darstellbar ist. Hier würde eine Änderung der heuti-

gen Regelung in § 18a Absatz 3 Satz 2 ThürStrG sachgerechteren Bemessungsspieträumen zum Durch-

bruch verhelfen,

l

5. Wie bQurteHen Sie den Vorschlag, den Ermessensspiefraum der Städte und Gemeinden be! der Er-

hebung von Sonüernutzungsgebühren zu erweitern und damit die Einrichtung von Carsharingstell-

p/ä'feen zu unterstützen?

Wie dargestellt begrüßen wir den vorgelegten Vorschiag zur Zweiten Änderung des Thüringer Straßengeset-

zes und sehen darin die Beseitigung einer großen Hürde zum Ausbau und zur Verbreitung von Carsha"

ringangeboten in Thüringen. Eine explizite Erweiterung von Ermessensspieiräumen ergibt sich daraus nur
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insofern, ais dass nunmehr die ohnehin bestehenden Bemessungsgrundlagen bei der Festlegung von

Sondernutzungsgebühren gem. g 21 ThürStrG zum Tragen kommen.

6. Haben Sie weitere Anmerkungen zum Gesetzentwurf (§ 18a Äbs.3 Satz 2 ThürStrG) beziehungs^

we/se zum cfe/ze/f gültigen § 18a ThürStrG?

Die Vorgäbe des § 18a Absatz 5 ThürStrG (Betriebs pf i Echt) sehen wir aus den oben genannten Gründen kri-

tisch. Hinzu kommt, dass hierdurch die Vergabe von Steliplätzen über ein einfaches AusschreEbungsverfah-

ren mit dem Rechtsäkt der Sondernutzung zumindest formal in die Nähe des Konzessionsrechts gerückt und

eine weitere, bezifferbare Gegenfeistung durch den Anbieter gefordert wird. Dies könnte interessierte Korn"

munen, die p!anen, geeignete SteltpEätze auszuschreiben, vor unüberwindbare Hürden steilen, da sie die

Vorgaben des Konzessionsrechts inkf, weitreichender Ausschreibungsvorausseteungen beachten müssen.

Wir möchten daher dringend eine Streichung der Betriebspfiichtvorgabe anregen. Sofern dies nicht möglich

ist, schlagen wir alternativ foigende Formuiierungsänderung vor:

BISHER: "Der ausgewählte Carsharinganbieter hat auf der SteHfläche fürdie Dauer der ertQ'iSten Sonder-

nutzungsedaubnis im Rahmen des Zumutbaren ein Carsharingfahrzeug zur Nutzung anzubieten (BetriQbs-

pfiicht)."

NEU: "Der ausgewählte Carsharinganbiefer hat je genehmigtem Standort für die Dauer der erteilten Son-

dörnutzungserSaubnis im Rahmen des Zumutbaren ein Carshanngfahrzeug zur Nutzung anzubieten (BQ-

tn'ebspflicht)." . •

Dies würde verhindern, dass Stellflächen von einem Anbieter komplett unbesetzt bleiben und den Anbieter

verpflichten, zumindest je Standort mindestens ein Cgrsharingfahrzeüg zur Nutzung anzubieten, ohne dass

tatsächlich JEDE Stelifl.äche dauerhaft mit Fahrzeugen besetzt sein muss. Nachtrag eschwankungen bzw. ei-

nern Angebotshochlauf könnte so besser Rechnung getragen werden. Ein mögiicher Konzessionszw^ng für

a!!e beantragten Standorte würde sich daraus vermutlich aber auch weiterhin ableiten lassen.

Mit freundlichen Grüßen

teilAuto Thüringen
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